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' verkondet am 29.08.2013

als Urkundsbeamter der Geschäftsstalle

AIvITSGERIcHT KÖII'I
Inn NnuEN DES Volxrs

URTEIL

ln rlem Rechtsstreit

der Firma EURO 2OOO Autovermietung GmbH, gesetzlich vertreten durch die Ge-
schäfts;f{rhrer Rudolf Bayer und Frank Dung, Siegburger str. 37-39, s3229 Bonn,

- Pp;sosheyelmägLtjgle: Rechtsanwälte Wenning & Brix,

Hochkreuzallee 1, 53175 Bonn -

/1aararr|J v v v tl

Klägerirr,

Beklagtrl,
- Pnozessbevollmächtigter.

,t,

hat das Amtsgericht Köln, Abt. 271,

int schriftlichon Verfahren gemäß $ 128 Abs. 2 ZPO

nac:tr dern Sachstand am 26,07.2013

durch diie Richterin am Anrtsgericht Dr. Zeppenfelcl

P.002/013
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fLrr llecht erkann.t:

Die Beklagte wird verufteilt, an die Klägerin 653,40 E:UR nebst Zinsen

ln Höhe von fünf Prozentpunkton über dem jeweiligen Basiszinssatz

seit dem 21j22012 zu zahlen.

lm Übrigen wird die Klago abgewiesen.

Von den Gerichtskosten tragen die Klägerin 19% und die Beklagte

81%.

Von den außergerichtlichen Kosten tragen die Klägerin 260/o und dio

Beklagte 74%,

Däs Urteil ist vorläufig vollstrockbar.

Die Beklagte darf die Vollstreckung gegen Sicherhei'lsleistun.g in Höhe

von 110% des aus dom Ufieil vollstreckbaren Betrag abwenden,.wenn

nicht die Klägerin vor der Vollstrockung in gleicher Hörhe Sicherheit leis-
'

tet.

Dio Klägerin darf die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe

von 110% des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrag abwenden, wenn

nicht die Beklagte vor der Vollstreckung ,in gleicher Höhe Sicherheit

leistet.

Tatbeetand:

Die Klägerin betreibt eine Autovermietung und begohtt von der Bel<lagten jeweils aus

abgetretenem Recht die Zahlung restlicher Mietwagenkosten aus fitnf Fahrzeug-

Mietverträgen,

Der Anmietung: lägen ln allon filnf Fällen Vdrl<ehrsunfälte zugrunde, die sich zwi-

schen Juni 2010 und November'2012 eroigneten, Zur Überbrückung der unfallbe-

dingten Ausfallzsit der beschädigten Fahrzeuge mieteten die jeweiligen

Urrfaltgeschädigten Fahrzeu$e beii der Klägerin an. Die Fahrzeuga der Unfallgegner
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dor geschädigten Kunden dor Klägerin waren zum Unfallzeitpunkt llei dor Beklagten

haftpflichtversichert, Die Beklagte haftot für die Unfallereignisse dem Grunde nacfr

jeweils zu 100%.

Die Klägerin macht Ansprüche aus folgenden Schadensfällen $ettend:

1. Arn g.06.20i0 war der Geschädigte ,f mit seinem Audi A 3 1,9 Diesel in

einen 'Verkehrsunfall verwickelt. Er mietete für den Zeitraum vom 4.06. bis zunt

11.06.2010 einen Pkw Nissan der Mietwagenklasse 2 qls Ersatz:fahrzeug bei der

Klägerin an und trat am gleichen Tage selnen Anspruch auf Erstattung der Mietwa-

genkosten an die Klägerin ab. Diese stellte unterdem 15.06.2010 einen Betrag vorr

1.15g,24 EUR in Rechnung, worauf die Beklagto vorprozessual Zahlungen in HÖhe

von 1 .043,32 EUR leistete.

2, Am 23.O1,2012 war die Geschädigte ihrem lrorsche Boxter in

einen Verkehrsunfall vorwlckolt. Sie rniotete für den Zeitraum vom 8.02. bis zunl
J

10.02.2012 einen Porsche der Mietwagenklasse 8 als Ersatzfahrze)ug bei der Kläge-

rin an und trat am gleichen Tage ihren Anspruch auf Erstattung der Mietwagenkos-

ten an die Klägerin ab. Diese stellte unter dem 14.02.2012 einen Betrag von

1.ZOZ,g'l EUR in Rochnung, worauf die Beklagte vorprozessual Zahlungen in Höhe

von 750,, EUR leistete.

3. Am 19.03.2012 war der Geschädigte mit seinem Honda

Accorclrseddn 2,0 in einen Vorkohrsunfall verwickelt. Er mietete fttr den Zeitraurn

vonr 20"03. bis zum 27.09.2012 elnen VW der Mietwagenklasse 5 :rls Ersatzfahrzeug

bei der Klägerin an und trat am gleichen Tage seinen Anspruch auf Erstattung dor

Mietwagenkosten an die Klägerin ab, Diese stellte unter dem 28.03.2012 einen Be-

trag von 1.23g,?7' EUR in Rechnung, worauf dio Beklagte vorprozessual Zahlungen

in Höhe von 535,-,EUR leistete.

4. Am 19,05.'201 2 war der Geschädigte mit seinem Ford Escotl

Cabriolöt in einen Verkehrsunfall voruickelt. Er mietete für den Zeitraum vom 31.05.

bis zum 6,06,2012 einen Pkw Nissan der Mietwagenklasse 4 als Ersatzfahrzeug bei

der Klägerin an und trat arn gleichen Tage seinen Anspruch auf Erstattung der Miert-

wagonkosten an die Klägerin ab. Diese stellte untor dem 13.06.2012 einen Betrag

von 1.031,01 EUR in Rechnung, worauf die Beklagte vorpt:ozessual Zahlungen in

HrShevon312,35EUR.leistete. ., :, 
l:

5, Am A',11,2012'war der Geschaäigte rmit seinein F,rrd Fiesta in einen

Verkehrsunfall verwickelt. Er n'lietete für den ZOitraum vom 8.11. bis zum 26.1 1,2012
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einon pkw Nissan der Miotwagenklasse 2 als Ersatzfahrzeug bei'der Klägerin an un<l

trat arn gleichen Tage gelnon Anspruch auf Erstattung dor Mietwagenkosten an die

Klägerin ab. Diese stellte unter dem 28.11.2,012 einen Betrag von 2.301,15 EUR in

Reclrnung, woiauf die Beklagte vorprozessual Zahlungen in Höhe von 1;600'- EUR

leistete.

Wegen der weiteren Eirrzolheiten der jeweiligen Schadensfälle und' Mietvorgänge

wird auf den Vortrag in der Klageschrift sowie dem Schriftsatz vom 9.04.2013 nebst

den dazugehörigen Anlagen Bezug genommen.

Die Klägerin behauptet, in allon Fällon sei ein pauschaler Aufschlag von 20% auf die

Mietwagenkosten angemessen. Sio ist ln allen Fällen der Ansicht, dass jedenfalls

der sich aug dem Norrnaltarif der Schwacke-Liste ergobende Wert derjenige sei, der

als erforderlich anzusehen sei und korrigierte ihre im Fall J zunächst höhere

Rechnung entsprechend.
:

Anr 17.O1.20,13 und damit nac.h Rechtshängigkeit hat die .Beklagte elnen weiteren

Betrag uon i,BB3:iS EUn auf die Klageforderung gezahlt. Wegen der Einzelheiten

der vorgenommenen Verrechnung wird auf die Klageerwiderung vom 13.03.201 3 (Bl.

51 ff. GA) venruiesen. Die Klägerin hat den Rechtsstreit daraufhin mit Schriftsatz vorn

9.04.2013 (Bl, 81 ff, GA) in Höhe von 1.883,15 EUR für erledigt erklärt und dar[iber

hinaus beantragt,

die Bsklagte zu verurteilen, an sie 1.204,35 EUR nebst Zinsen in Höhe

von flrnf Prozentpunkten übor dem Basiszinssatz aus 223,g0 EUR seit

dem 7,03.2012, aus 141,20 EUR sslt dem 1O.O7'2012 und aus 829,115

EUR seit dom 21 ,12.2012 sowie außergerlchtliche Rechtsanwaltsgebüh-

ren in Höhe von 163,80 EUR nebst Zinsen in Höhe von ftlnf Prozentpunk-
t.,'

ten trber dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

:'.
Die Beklagte hat sich der Erledigungserklärung der Klägerin mlt Schriftsatz vom

14,06,?013 unter Anerkenntnis der diesbezÜglichen Kostenlast angeschlossen und

' beantrggt im Übrigen,

die Klago abzuweisen.

-l

P.tfo5/013
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Sie behar-rptet, die Geschädigten seien auf unfallbedingte Sonderleistungen nicht

angewiesen gewesen, so dass ein Aufschlag auf den Normaltarif nicht zu beriJck-

sichtigen sei. lm Fall ! sei wegon Verstoßes gegen das Wirlschaftlichkeitsge'

bot keine weitere Erstattung geschuldet, da das verunfallte Fahrzeug'16 Jahre alt

gewesen sei und einen Wiederbeschaffungswert von lediglich 850,- EUR gehabt

habe. Die entstandenen Mietwagonkoeten sttlnden dazu außer Verhältnis

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf don vorgetragenen Inhalt der wechselsei-

tigerr Schriftsätze sowie der zu den Akten gereichten Urkunden und Unterlagen Be-

zug genommen.

E ntsch eid u nfls.qlü nde i

Die Klage ist im tenorierten Umfang begrtlndet, lm Ünrigen ist sie unbegrLlndot.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung weiterer Mietwet-

gonkosten in Höhe von 653,40 EUR gemäß S$ 7 Abs' 1,17 StVG, 115 Abs' 1 S' 1

Nr, 1 WG in Verbindung mit S 398 BGB.

Oie nttivtegitimation der Klägerin als Mietwagenunternehmon ergibt sich gemäß

S 3gS BGB aus den wirksamen ForderungsabtrotUngen der Geschädigten'

Die abgetrotonan Forderungen wurden in clen Abtrotungserklärungen jeweils als

Schadensersatzforderung ,,auf Erstattung der Mieiwagenkosten" und damit hinrei-

chend bestimmt bezeichnet. Eine Bezifferung zum Zeitpunkt der Abtretung ist in

diesem Zusammenhang wedor möglich noch erforderlich (BGFI' Udeil vom

31 ,01 ,2012, Az, VI ZR 143111; zitiert nach juris),

Die restlichen Mietwagenkosten sind in Höhe von 653,40 EUR durch die Boklagto:zu

erstatten. Streiilg waren nach der tlbereinstimmenden Erledigungserklärung noch die

Schadensfä||e2(rund4(-,jedochlediglichhinsichtlichdesge|terrd
I

gernaclten paugghalen AulSThtags von 20Vo,sowie der Schadensfall 5 (I

Die volle, Haftung,der Boklagten 'für die streitgegenständlichen Verkehrsunfälle ist

dtam Grun{e nach unstreitig.

Bei der,Frage, ob es sich boi den von der Klägerin beanspruchten restlichen Mietwa-

genkosten um den erforderlichen Herstellungsaufwand handelt, den ein SchädiEer

orler clessen Haftpflichtvorsicherung gemäß s 249 Abs. 2 s. 1 BGB nach einem
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Unfall zu ersetzon hat, muss der Geschädigte das aus dem Grundsatz der Erforder-

lichkeit hergeleitete Gebot der Wirlschaftlichkeit beachten. Nach der Recht^

sprechung des Bundesgerichtshofes sind als arforderlicher Aufwand daher nur

dieJenigen Mietwagenkosten anzusehen, die ein verständlger, wirtschaftlich vernünf-

tig denkender Mensch in der Lage des Geschädigten ftlr zweckmäßig und notwendig

hatten rjur-fte (vgl. BGH NJW 2Q11,1947), Dor Geschädigte ist dabei nach dem Wirt-

schaftlichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des Zumutbaron von mehreren mÖglichon

Wragen der Schadensbehebung den Wirlschaftlicheren zu wählen. Das bedeutet fiir

den Bereich der Mietwagenkosten, dass er von mehreron auf dem örllichen relevan-

ten Markt - nicht nur für'Unfatlgeschädigte - erhältlichen Tarifen ftlr die Anmietung

eines vergleichbaren Ersatzfahrzeugs (innerhalb eines gewissen Rahmens) gruncl-

sätzlich nur den günstigeren Mietpreis ersetzt verlangon kann (vgl. BGHZ 160, 377,

3e3 f.),

Als geeignete unq angemessene Vergleichs- und Schäizgrundlage ($ 287 ZPO) firr

die Beurteilung der Efforderlichkeit der von der Klägerin geltend gemachten Mietwa-

genkosten im Fall f sieht das Gericht den Normaltarif des Schwacke-

Automietpreisspiegels 2012 an, lm Rahmen der Schadensschätzung nach $ 2E7

ZPO isl dem Tatrichter ein besonders freies Ermessen einräumt, wodurch auch dem

Gesichtspunkt der Praktikabilität Rechnung getragen werden sol[. Da S 287 ZPO die

Art der Schätzgrqpdlggo nicht vorgibt und lediglich gewährloistet sein muss, dass dor

Schadenssc,hätzung keine falsghen oder unsachlichen Erwägungen zugrundegelegt

werclen, bqstehep keine Bedenken, den Mqduswert vom Normaltarif des Schwacke-

Automietpreisspiegels als Schätzgrundlage zu verwenden (so z. B, LG Köln, Urteil

vorn 13.07.2011,, Az. I S 103/11 und OLG Köln, Urteil vbm 19.1O.2A11, Az. 16 U

9B/10, beides zitigrt nach juris), Sollte ein Modustarif in einzelnen Bezirken nicht

angegeben sein, ist das arithmetische Mittel heranzuziehon, Der Moduswoft des

Sr:hwacke-Automietpreisspiegels ist als derjenige Wert definiert, der in dem genann-

ten Postleitzahlenbezirk dem Selbstzahler,am häutfigsten angeboten wird und daher

als tar.rgliche Anknüpfungsgrundlage für die Schätzung erscheint, da er den örtlir:h

relevanten Markt abbitdet. Bei der Ermittlung dor hier horanzuziehenden Moduswerle

hat sich der Sclwacke-Automietpreisspiegel an den tatsächlichen Marktverhältnis-

sorr orientiert, wobei dio Schwacke-Organisation als neutrale Sachverständigenorga-

nisation auftriti. 
: 
Es werden 'sowohl als Moduswort d'io häufigsten Nennungen

';1,,':1,.'.'j"
hr:rangeiogen'als äuch in Gestalt des arithmetischen Mittels ein Mittelwert aus allen

' ,:l r i', il i t : .i 'l i

Nennungon gebildot. Fernei woiden der minimale und maximale Preis genannt.

ll
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Weiter wird bei der Datensarnmlung bewusst auf unzuverlässige und nicht reprodu-

zierbare telefonische Erhebungen und auch auf lnternetrecherche verzichtet- EE'

werden vielmehr nur schriftliche Preislisten ausgewertet, die ftlr jeden frei zugänglicl't

slnd. Der Schwacke-Automietpreisspiegel wird zudem regelmäßig den neueston

Entwicklungen angepasst, wobei nicht nur die aktuellen Preislisten ausgewertet,

sondern auch neuere Marktentwicklungen berÜcksichiigt werden.

Soweit die Beklagte auf den Mietwagen-Marktpreisspiegel des Fraunhofer lnstituts

verweist, cler zu durchweg niedrigeren Preisen gelangt, bietet diese Erhebung keinen

Anlass für eina abweichende Beurteilung.

Allein der Verweis auf eine alternative Schätzgrundlage'stellt gerade keine konkrete

Tatsache dar, welche geeignet ist, Mängel an der durch das Gericht herangezoge-

nen Schätzgrundlage zu begrtrnden, die sich auf den zu entscheidenden Fall auswir'

ken.

Ungeachtet dessen sind die Erhebungen durch das Fraunhofer lnstitut nicht auli-

grurrd vorgleichbarer Grundlagen erfolgt, Gegen diese Erhebungen bostshen ber-

grtrrrdete Bedenken, die dagegen sprechen, die Tabelle der Fraunhofer IAO als eine

geg€ngbär dem Schwacke-Automietpreisspiegel geeignetere oder insgesamt Vor-

zugswürdige Schätzgiundlage anzusehen. So wurdon bei den Erhebungen des

Fraunhofor Mietpreisspiegels hinsichtlich des Anmietzeltpunkts weder eventuello

Ferieneirrfltrsse noch Sondertarife o,ä. borücksichtigt, Nebenkosten werden nicht

gesondert ausgewiesen, obwohl dies bei Mietwagenunternehmen oine trblichelweise

anzutreffendä Handhabung ist. Außordem wurde jeweils ein etwa eine Woche in der

Zukunft liegender,Anmietzeitpunkt ausgewählt. Dies ist fitr eine Unfallsituation niclrt

repiäEentativ. Die Postleitzahlengebiete sind schließlich derart grob (nur ein- bis

zweistellige) eingeteilt, dass ein Vorgloich mit den kleineren Gebieten der Schwacke'

Liste, die nach den ersten drei Ziffern der Posttoitzahlen differenziert, kaum möglic;h

ist, Aufgrund der unzureichgnden regionalen Differenzierulrg kann nicht von der

Abbildung elnes - von der Rechtsprochung geforderlen - ör'tlich relevanten Marktes

aL,tsgegangeÄ welden. Auch der Umstand, dass die Erhebung zu einem großen Teiil

aui der'Auswertung von lnternetangeboten beruht, gibt Anlass zu Zweifeln. Die lnr'

tornetbuchung wiiC von bestimmten Generatlonen oft nicht oder zumindest nicht so

selbstverständtich genutzt, wio es vielfach angenommen bzw. vorausgesotzt wird.

Vor dern Hintprgrun.d dieser Mängel im Erhebungsverfahren des Fraunhofer Miet-

proisspiegols bleibt das Ger:icht auch in Kenntnis der jÜngsten Entscheidungen des
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OLG Köln vom 30.07.2013 (u.a. Az. 15 U 212112) bei seiner bisherigen Rechf'

sprechung. Die hinlänglich bekannten und in der Rechtsprechung diskutieden Män^

gel beider Schätzgrundlagen, sowohl der Schwacke-Liste als auch des Fraunhofer

Mietpieisspiegels, werdan nach Auffasspng des orkennenden Gerichis nicht dadurch

behoben oder ausgeglichen, dass eine Schätzung nach dem arithmetischen Mittel-

werl beider Markterhebungen erfolgt. Ausgehend von der generollen Eignung beider

Tabellenworke zur Schadensschätzung (vgl, BGH NJW 2011,1947 ff.) Lrbt das Ge-

richt sein tatrichterliches Ermessen gemäß $ 287 ZPO dahingehend aus, dass es

aufgrund deren sorgfältigoren Erhebung die Schwacke-Liste weiterhin als alleinige

Schätzgrundlage heranzieht.

Die Eignung der Schwabke-Liste irn vortiegenden Fall bedirrfto nur dann der Klärung1,

wenn nrit konkreten Tatsachen aufgezeigt würde, dass sich geltend gemachte Män-

gel auf den zu entscheidenden Fall in erheblichom Umfang auswirken. Deraftige, auf

den kgn\reten Schadensfall bezogene Einwendungen sind vorliegend nicht erkenrr-

bar.

Es ist die zum Zeitpunkt der jeweiligen Anmietung aktuetlste Schwacke-Liste, hier flir

den Fall ! der Schwacke-Automietpreisspiegel 2012 zugrundezulegen. Der sich

aus diesem ergebende Normaltarif stetlt grundsätzlich die Höchstgrenze dar, die ein

Geschädigter aufQrund einer unfallbedingten Anmietung als erforderlich ersetzt ver-

langen kann. Es ist auf die für den Zeitraum der Anmietung gtlnstigsto Tarif-

Kombination abzustellen, grundsätzlich unter Bertlcksichtigung des sogenar'lnten

Morlus-Wertes, d.h, des Wertes, der im maßgeblichen Bereich am häufigsten go-

nannt lvurdo, Boi dor Berechnung des zugrundezulegenden Normaltarifs sind die

sioh bei mehrtägiger Vermietung ergebenden Reduziorungon nach Wochen-, Dreita-

ges- unp Tagespauschalen zu berticksichtigen.

soweit oio Ktagöiin irr den schadensfätlen f, 

- 

unoliow€ilg
ei;ien Z1%-i,gen AuTschlag geltend'macht, ist dies'nicht gerechtfefiigt. Der sich aus

denr Schwacke-Automietpreisspiegel ergebende Normaltarif stellt grundsätzlich die

Höchstgrenze dar; die oin Geschädigter aufgrund einer unfallbedingtan Anmiotung

als erforderlich grisetzt verlangen .kann. Dio Klägerin kann einen den Normaltarif

[rbersteigenden Betrag - abzüglich der bereits vorgerichtlich erfolgten Zahlungen -
nur dann ,prsetzl ,V€rlangen, wenn im jeweiligen Schadensfall objektiv bosondere

Unnstände vorliegen, die mit,R0cksicht aqf die Unfallsituation einen gegenüber dem

Nopmaltarif höhoren Preis (den sog. Unfatlersatztarif) rechtfertigen wtlrden. lm Rah-

men clieser objektiven Schadensbetrachtung können in einer typischen Unfallsituati-

(rÄ)() P.Ct09/013
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on unfallbedingte Zusatzleistungen der Verrnieter gegenOber dem Geschädigten, wie

z.B. die Vor.finanzierung durch den Vermieter, grundsätzlich eine Tariferhöhung

rechtfertigon und bei dor Schadensschätzung in Form eines pauschalen Aufschlags

auf den Normaltarif in Höhe von 20o/o angemessen berÜcksichtigt werden (so L{3

Köln, Urteit vom 13,07.201 1, Az.I S 103/11 mwN,; zitiort nach juris). Zu prüfen lst

indes, ob dem Geschädigten in der konkreten Situation eino Anmietung zurn auf-

schlagfreien Normaltarif rnöglich war und ihm ein solcher Tarif zugänglich gewesen

wäre. Nicht ausreichend. ist für sich genornlnon etwa der Umstand, dass die Anrnie-

tung anr Tag des Unfalls oder danach erfolgt ist oder dass die Dauer der Anmietung

zunt Zeilpunkt des Vertragsabschlusses noch ungewiss gewesen sein mag (OLG

Köln Urlr:il vom 14.06.2ö1 1, Az. 15 U 9/11; zitiert nach juris). Solche besonderen

UmständesindinkoinemderFäI|ovorgetragen;indenFä||enJundÜ
lagen zwischen dem Unfall und dei Anmietung des Ersatzfahrzeugs sogar jeweils

knapp zwei Wochen, Allein die Anmietung im fatl Jam Tag des Unfalls reicht

gerade nicht aus. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass der Geschädigte und
,]

auch die Kldgerih als Vermieterin im Hinblick auf die zwischen dom Unfall und der

Annrietung liegende Zeitspanne ausreichend Zeit hatten, sich noch vor der Anmie-

tung mit der Bekllgten in Verbindung zu setzen und sich um oine Vorauszahlung auf

die zu entrichtenden Mietwagenkosten oder eine andere Form dor Sicherheitsleis-

tung durih die Beiilagte zu bomilhon. Allein die Tatsache, dass Grund für die Anmie-

tun13 din Unfallereignis war, reicht nicht aus, um dio Erforderlichkeit eines über den

Norrnaltarif hinausgehenden Unfallersatztarifs zu begründen, Hinsichtlich der Fälle

Jrnd f, wo allein der 2A%igs Aufschlag noch streitgegenständlich

war, war die Klage demnach abzuweisen.

Abzüge wogon ersparter Eigenaufwendungen hinsichtlich der Unfallfahrzeuge der

Geschädigten rnuss sich die Klägerin im insoweit atlein noch streitigen Fall J
nicht gefallep laspen, da der Geschädigte ein gegenübor dem vorunfallten Fahrzeug

klassen n iedri ge res Mietfahrze u g an gemietot hat.

! r rur-- -l-- Ät:

Entgegen dör Ansicht der Beklagton spielt es ftlr die HÖhe der Mietwagenkosten

auch keine Rollä, dass das Fahrzeug des Geschädigten unStreitig bereitö 16 Jahre

alt war:und oinen Wiederbeschaffungswert von lediglich 850,- EUR aufwies. Das

Alter und der Wert eines Fahrzeugs haben grundsät2lich keinen EinfluSs auf rJie

Nutzungsmöglichlieit des GebChädigten, die atlein dUrch das Recht auf ln'anspruch-

nahme eines'Miötwagens komponsiert wird. Die fur die Geltondmachung von Nut-

zungsausfaltschäden ehtwickelten örunbsatze cler Rückstufung sind schon deshatb

P.Cr10r013
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nicht auf die Anmietung eines Ersatzfahrzeugs zu Übertragen, weil der Geschädigte

hier keino fiktiven, sondern reale, ihm tatsächlich entstandene Kosten geltend macht.

Dass Mietwägenunternehmen regelmäßig nur neuwertige Fahrzeuge vorhalten, ist

dem Goschädigten wirtschaftlich nicht anzulasten (vgl. LG Braunschweig, Urteil vorn

10.02.2007, Az.7 S 404/08; zitiert nach juris)'

Hinsichlich der geltond gemachten Nobonkoston ist Folgendes zu berLrcksichtigen:

Die Klägerin kann grundsätzlich die für den Anmietzoitraum anfallenden Kosten einer

Voll- bzw. Teilkaskoversicherung für das Mietfährzeug ersetzt verlangen. Die im

Rahmen der Berechnung der er"forderlichen Mietwagenkosten separat anzusotzen-

den Kosten einer Voll- bzw. Teilkaskovorsicherutrg sind grundsätzlich und unabhän-

gig davon, ob das bei dem Verkehrsunfall beschädigte Fahrzeug obenfalls voll- odor

teilkaskoversichert war (BGH, Urteil v. 15.2.2005, Az. Vi ZR 74104 = NJW 2005,

1041) zu erstatten, Denn es besteht jedenfalls ein schutzw{lrdiges Interesse des

Geschätligten, für die Kosten einer eventuellen Beschädlgung des Mietfahrzeugs

nictrt selbst aufkommen zu mussen. Die geltend gemachten Nebenkosten sind indes

nicht konkret abzurechnen, sondern auf der llasis der Nebenkostorrtabolle deis

Schwacko.Automietpreissplegols 201 2 zu ermitteln.
:

Die Kosten für die Zustellung und Abholung sind grundsätzlich erstattungsfähig,

derrn auch bei der Zustellung und Abholung eines Mietfahrzeugs handelt es sich um

eine nach der Nebenkostentabelle zum Schwacke-Automietpreisspiegel2012 grund'

sätzliclr erstattungsfähige Zusatzleistupg, Aus der vorgelegton Rechnung inr Fall

f urgiQt sich jedoch, dass lediglich die Zusatzleistung der Zustellung, nicht ber

auch <ler Abholung erbracht und in; Rechnung gestellt worden ist. lnsoweit waren

lediglich 23;1 EUR zu berücksichtigen.

P.Ct1 1/013

Ebenfalls erstattungsfähig sind die Kosten für den zweiten Fahrer im Schadensfall

1|r, weil es ausreicht, weltn clas verunfallte Fahrzeug regelmäßig durch mohrere

Fahrer genutzt wird,

Die Kosten fur die Bereitstellung der Winterreifen im Schadensfall f kann clie

Klägerin hingegen licht ersetzt verlangen. Winterreifen gehören boi oinent in den

\l/intermonaten gemieteten Fahrzeug zur ordnungsgemäßen, vertraglich gesch ulcie-

ten (vgl, oLG Hamburg, urteil vom23.4.2007, Az. 14,u 34107; OLG Köln, Uftoil vom

14,06.2O11, Az. 15 U 9111:jeweils zitiorl nach juris) und vorgeschriebenen Grund-

ausstättung eines'Verkehrssicheren Fahrzeu$s (vgl, S 2 Abs' 3 a SIVO), die cler

lVlieter ohne Weitoros erwanon därf, 
'Es ist daher nach Auffassung des Gerichts nir:ht
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1.209,48 EUR
289,92 EUR

95,00 EUR

1BO,OO EUR

23,00 EUR
216,00 EUR

60,00 EUR

2.253,40 EUR
1.600.00 EUR

653,40 EUR
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gerechtfertigt, hierftir gesonderte Kosten itr Rechnung zu stellen, auch wenn sie irt

der Nebenkostentabelle des Schwacke-Automietpreisspiegels aufgeführt sind,

Unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Grundsätze ergibt sich für den streitig

verb liebene n Sch adensfal I J foigende Ab rechnu ng :

g.c,haglenfalle .PuZ:G.ebiet 032. Gruppe 2 für 18 Taqe

Grundpreis:
2 x Wochenpreis zu je 604,74 EUR
1 x 3-Tagespreis
1 x Tagespreis :

Voll- und Teilkaskoversicherung:

18 x Tagesprels zu je 10,00 EUR

Zustellkosten:
2, Fahrer: 1B x 12,00 EUR
Anmietung au ßerhalb Geschäftszeit:

Norrnaltprif Qrutto:
Abzirglich Zahlung:
Restforderung:

Die Klägerin hat den substantiierten Vortrag der Beklagten, im Fall !f soien

insgesarnt t.OO0;- EUR vorprozossual erstattet worden, nicht bestritten und damit

prozessual zugestgnden. Dementsprechend beläuft sich der Gosamtanspruch der

Klägorin auf 653,40 EUR,

Die zugesprochenen Zinsen sind gemäß SS 286, 288 BGB gorechtfeftigt,

.l

Der Klägetin stehen irrdes keine vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten als Scha-

densersatz zu. Die Ersatzpflicht setzt voraus, dass die Inanspruchnahme eines

Rechtsanwaltes aus Sicht dos Geschädigten zur Wahrnehmung seiner Rechto erfor-

derlich und zweckmäßig war. Dies trifft in einfach gelageften Fällen nur zu, wenn der

Geschädigtq,geschaftlich ungewandt ist oder die Schadensregulierung verzögerft

wirci, Es kommt darauf an, wie sich die voraussichtliche Abwicklung des Schadens-

falles aus der Sight des Geschädigten darstellt.
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Die Klägerin als Mietwagenunternehmen, welches selbst im Unfallersatzgeschäft die

notwendigen Fachkenntnisse besitzt oder besitzen muss, war nicht gehalten, in

diesen einfach gelagerten Fällen vorprozessual anwaltliche Hilfe in Anspruch zu

nehrnen, Die aktuelle Rechtsprechung zr.rr Höhe der Mietwagenkosten und deren

Berechnung (Schwacke bzw. Fraunhofer bzw. gemischte Thoorie) muss der Klägerin

in ihren Grundzügen bekannt gewesen sein. Der Umstand, dass die Boklagte bereits

eine Teilzahlung geloistet und weitere Zahlungen (zunächst) abgelehnt hatte, musste

Veranlassung geben, sogleich einen unbedington Klageauftrag zu edeilen, so dass

die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten nicht angefallen wären. Auf die Recht-

sprechung des BGH (NJW 2A11,296) zur Erslattung von Anwaltskosten, die vorlie-

genrJ entsprechend herangezogen werden kann, wird ebenso Bezug genommon wie

auf die Entscheidung des OLG Hamm, NJW-RR 2006, 242'f , zum unbedingten Kla^

gearftrag. 
i

Die prozessualen Nebenentscheidungen betuhen auf SS 92 Abe, 1 S. '1, 91 a, 708

Nr, 11, 711.ZPO,. Soweit dor Rechtsstreit ürbereinstimmend teilweise für erledigt

erklärt worden ist, folgi die Kostenentscheidung aus $ 91 a ZPO. Die Beklagte hat

ih re Kosteptrag un gspflicht i nsoweit anerka n nt

j

Streitwert; 2.782,27 EUR bis zum 18,06.2013; darrach 1.204,35 EUR

Dr. Zeppenfeld

Richterin am Amtsgeriöht

P.013/013
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